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Preisblatt: Wärmetarif und Preisgleitklausel für das  

kalte Nahwärmenetz „westlich der Bahn“ Damme 

 

Stand: 30.06.2022 

 
1. Wärmepreisstruktur: 

Der Wärmepreis setzt sich aus einem Grundpreis, einem Leistungspreis und einem 

Arbeitspreis zusammen.  

 

Grundpreis (GP0) 

 EUR/Monat 
(Netto) 

EUR/Monat 
(Brutto) 

Grundpreis Standard (< = 5,0 kW) 40,00 47,60 

Grundpreis Standard (> 5,0 kW) 50,00 59,50 

 

 

Arbeitspreis (AP0) 

 (Netto) (Brutto)  

Arbeitspreis 
(Wärme) 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

EUR/MWh 
Ct/kWh 

Arbeitspreis 
(Kälte) 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

EUR/MWh 
Ct./kWh 

 

Die genannten Preisen werden als Basispreise der Wärmepreisstruktur festgelegt und gelten für 

das Abrechnungsjahr 2022. 

 

2. Umsatzsteuer 

Die in der Tabelle Ziffer 1 Spalte 2 genannten Preise sind Netto-Preise. Hinzu kommt die jeweils 

gültige Umsatzsteuer. Diese beträgt aktuell 19%.  

 

3. Preisänderung 

Die Preise werden erstmalig für das Abrechnungsjahr 2023 angepasst. 
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Grundpreis: (GP) 

Die Änderung des Grundpreises berechnet sich nachfolgender Formel: 

  

𝐺𝑃 = 𝐺𝑃0 ∙ [0,60 + 0,10 ∙
𝐴

𝐴0
+ 0,05 ∙

𝑀

𝑀0
+ 0,25

𝑆

𝑆0
] 

 

In der Preisänderungsformel bedeutet: 

GP  = neuer Grundpreis  

GP0  = Basispreis siehe oben EUR/kW/a (netto) 

A = Index des Arbeitsnehmerverdienstes, aus: Verdienste und Arbeitskosten, 

Arbeitnehmerverdienste und Indizes der Arbeitnehmerverdienste - Lange Reihen, der 

Fachserie 16, Reihe 2.2, Artikelnummer: 216022, Tabelle 4.1.1 - Index der 

durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer nach 

Wirtschaftszweigen und Quartalen, 4.1 Deutschland, 4.1.1 Indizes, D Energieversorgung 

(2015 = 100), Jahresindex des vergangenen  12-Monats-Mittelwert (Q4 Vorvorjahr und 

der Quartale 1 - 3 des Vorjahres zum Abrechnungsjahr) 

  

A0 = Basisindex: 108,9 (Mittel 2021) 

 

M = Index „Maschinenbauerzeugnisse“ des Statistischen Bundesamtes, -Lange Reihen der   

Fachserie 17, Reihe 2, Artikelnummer: 561240 „Index der Erzeugerpreise für gewerbliche 

Produkte“, GP 28, lfd. Nr. 412 (2015 = 100), Jahresindex des vergangenen  12-Monats-

Mittelwert (Q4 Vorvorjahr und der Quartale 1 - 3 des Vorjahres zum 

Abrechnungsjahr) 

M0 = Basisindex: 108,4 (Mittel 2021) 

 

S   = Index „Elektrischer Strom“ des Statistischen Bundesamtes, - Lange Reihen  

  der Fachserie 17, Reihe 2, Artikelnummer: 561240 „Index der Erzeugerpreise  

  für gewerbliche Produkte“, GP 35 11, lfd. Nr. 619 (2015 = 100), Jahresindex  

  des vergangenen 12-Monats-Mittelwert (Q4 Vorvorjahr und der Quartale 1 - 3 

des Vorjahres zum Abrechnungsjahr) 

   
 

S0 = Basisindex: 146,50 (Mittel 2021) 

 

Der neue Grundpreis wird jeweils im Dezember für das nächste Abrechnungsjahr (01.01. bis 

31.12.) bekanntgegeben. Der Grundpreis wird einmal pro Jahr, jeweils zum 01.01. angepasst.  

Der aktuelle Index wird aus dem arithmetischen Mittel des letzten Quartals des 
Vorvorjahres und den drei ersten Quartalen des Vorjahres ermittelt (01.10.Vorvorjahr – 
30.09.Vorjahr).  
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Arbeitspreis: (Ap) 

Die Änderung des Arbeitspreises berechnet sich nach folgender Formel: 

AP(𝑊) = AP0(𝑊) ∙ [0,9 ∙
S

𝑆0
+ 0,10 ∙  

W

𝑊0
 ] 

Die Marktkomponente und die Brennstoffkomponente werden zusammengezogen. Der Erdgaspreis 

gibt die Steigerung insgesamt wieder. 

 

In der Preisänderungsformel bedeutet:  

 

AP(W)   = Neuer Arbeitspreis für die bezogene Wärme  

AP0(W)  = Basispreis siehe oben EUR/MWh (nach Wärmepreisstruktur) (netto) 

 

W  = Der Wärmemarktindex wird vom Statistischen Bundesamt als Wärmepreisindex 

(Fernwärme, einschließlich Umlage) in der Genesis Datenbank als 

Verbrauchpreisindex für Deutschland in der Sonderposition CC13-77 veröffentlicht. 

Dieser ist derzeit zu finden unter: wwwgene-sis.destatis.de/genesis/online. 

Maßgeblich für Preisanpassungen zum 01.01.eines jeden Jahres ist der hierbei vom 

Statistischen Bundesamt veröffentlichte Jahresmittelwert des Wärmemarktindex des 

vorausgegangenen 12-Monats-Mittelwert (Q4 Vorvorjahr und der Quartale 1 - 3 

des Vorjahres zum Abrechnungsjahr) 

   
 

W0  = Basisindex: 92,9 (Mittel 2021) 

  Der Basiswärmemarktindex zum 01.01.2019 ist der vom Statistischen  

  Bundesamt veröffentlichte Jahresmittelwert des Kalenderjahres 2021 des  

  Wärmepreisindex (Fernwärme, einschließlich Umlage) in der Genesis  

  Datenbank als Verbrauchpreisindex für Deutschland in der Sonderposition  

  CC13-77.5 

 

S   = Index „Elektrischer Strom“ des Statistischen Bundesamtes, - Lange Reihen  

  der Fachserie 17, Reihe 2, Artikelnummer: 561240 „Index der Erzeugerpreise 

für gewerbliche Produkte“, GP 35 11, lfd. Nr. 619 (2015 = 100), 12-Monats-Mittelwert (Q4 

Vorvorjahr und der Quartale 1 - 3 des Vorjahres zum Abrechnungsjahr) 

 
 

S0 = Basisindex: 146,50 (Mittel 2021) 

 

Der neue Arbeitspreis wird jeweils im Dezember für das nächste Abrechnungsjahr (01.01. bis 
31.12.) bekanntgegeben. Der Arbeitspreis wird einmal pro Jahr, jeweils zum 01.01. angepasst.  

Der für die Abrechnung relevante Indexwert wird aus dem arithmetischen Mittel des letzten 
Quartals des Vorvorjahres und den drei ersten Quartalen des Vorjahres ermittelt (01.10 
Vorvorjahr – 30.09.Vorjahr). 


